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	[bookmark: Betreff]Beschwerde über ein familienergänzendes Betreuungsangebot 
bei der Aufsichtsbehörde

Die zuständige Aufsichtsbehörde über die familienergänzenden Betreuungsangebote ist die Dienstabteilung Kinder Jugend Familie der Stadt Luzern. Sie muss Beschwerden von Amtes wegen abklären, 
welche das Kindeswohl in Betreuungsangeboten betreffen. Mit diesem Formular können Personen der Aufsichtsbehörde eine Beschwerde über eine Kita, Spielgruppe, einen Hort, Hütedienst usw. einreichen. Beschwerden über ein Betreuungsangebot der Volksschule sind dort einzureichen. 



	Angaben meldende Person
	

	Name, Vorname	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Institution/Privatperson
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Tel.  
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Adresse, Wohnort
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	E-Mail
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


Wichtige Hinweise zum Ausfüllen
Richtiges Dokumentieren bei irritierenden Beobachtungen hilft, Gefühle und tatsächlich Gesehenes zu trennen. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen dabei, die Beschwerde zu verfassen:
Beschreiben Sie genau, was Sie selber gesehen haben und wann (Datum, Uhrzeit).
Beschreiben Sie möglichst wortgetreu, was gesagt wurde und von wem. 
Wenn Sie Informationen niederschreiben, die Sie von anderen Personen gehört haben, notieren Sie dies entsprechend (Beispiel: die Mitarbeiterin XY hat uns am 00. März 2023 erzählt, dass ...) 

	Über welche Institution und/ oder Betreuungsperson beschweren Sie sich? 

	Art der Betreuungsinstitution:
☐ Kindertagesstätte                                                         ☐ Spielgruppe
☐ Tagesfamilie                                                                 ☐ Hütedienst
☐ Andere, nämlich Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Name und Adresse der Institution und allenfalls Name der Betreuungsperson:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	Worum geht es in Ihrer Beschwerde zusammengefasst? (Stichworte oder max. 3 Sätze)

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.







	Beschreiben Sie hier genau Ihre Beschwerde:

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	Beobachten Sie, dass es einem oder mehreren Kindern aus den oben genannten Gründen nicht 
gut geht?

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Warum ist aus Ihrer Sicht das Wohl der Kinder in der Institution möglicherweise nicht sichergestellt? Welche Schwierigkeiten bestehen? Wovor muss ein Kind oder müssen die Kinder geschützt werden?

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.



	Haben Sie bereits Massnahmen ergriffen um die Situation zu verbessern?
Was haben Ihre Massnahmen bewirkt/verändert? 

	Hinweise: Beschreiben Sie, welche Massnahmen (z.B. innerhalb und ausserhalb Ihrer Betreuungsinstitution, z. B. Gespräch mit der Leitung oder Einbezug von Fachstellen) bereits ergriffen wurden. 

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	Was könnte aus Ihrer Sicht zu einer Verbesserung der Situation führen?

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.



	Involvierte Personen und deren Kontaktdaten:

	Hinweis: Bitte schreiben Sie alle Namen mit Kontaktdaten von denjenigen Personen auf, welche direkt in die Situation involviert sind/waren und zum Vorfall etwas aussagen könnten. 

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.





Was passiert nach dem Einreichen dieser Beschwerde?
1. Die Aufsichtsbehörde prüft, ob sie für die beschriebene Beschwerde tatsächlich zuständig ist. 
Falls nicht, erhalten Sie als Melder/in eine Rückmeldung.
2. Die von der Beschwerde betroffene Institution und/oder Fachperson werden schriftlich über deren Eingang informiert. Die eingereichte Beschwerde wird jedoch nicht an die Betreuungseinrichtung 
oder die betroffene Betreuungsperson weitergeleitet. Sie bleibt bei der Aufsichtsbehörde.
3. Die Aufsichtsbehörde startet ihre Abklärungen mit dem Ziel, allfällige Mängel zu beheben und das Wohl der Kinder in der Betreuungseinrichtung sicherzustellen. Allenfalls meldet sich die Aufsichtsbehörde bei Ihnen für Rückfragen zu Ihren Schilderungen.
4. Sie als meldende Person erhalten aus Gründen des Datenschutzes keine Informationen zu den 
Abklärungen. Sie wird jedoch über den Abschluss der Abklärung informiert. 

Zustelladresse: 	Stadt Luzern, Kinder Jugend Familie
Bereichsleitung Frühkindliche Bildung und Betreuung 
Kasernenplatz 3, Postfach
6000 Luzern 7
oder per Mail an: kjf.aufsicht@stadtluzern.ch

	Datum: 
	

	Unterschrift:
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